Anlage 2		Stand 10.03.2026
Informationen zu wesentlichen Änderungen[footnoteRef:1] von Studiengängen [1:  Vgl. https://www.akkreditierungsrat.de/de/faq/thema/18-wesentliche-aenderungen ] 

1. Die Studiengänge der Universität Hamburg werden regelhaft qualitätsgesichert und im Anschluss an die internen und externen Evaluationen akkreditiert. Dieser Prozess wiederholt sich alle acht Jahre. Da die Studiengänge ebenso regelhaft während des 8-Jahre-Zyklus weiterentwickelt und angepasst werden (und auch sollen), muss dafür Sorge getragen werden, dass überprüft wird, ob die daraus resultierenden Änderungen von der ausgesprochenen Akkreditierung hinsichtlich der formalen oder fachlich-inhaltlichen Kriterien umfasst werden. Eine Überprüfung ist gemäß § 28 StudakkVO notwendig, wenn es sich um eine wesentliche Änderung handelt. Gemäß QM-System der UHH ist für die Überprüfung die Akkreditierungskommission zuständig (gem. § 2 (7) GeschO ZBM Akkkom).
Wesentliche Änderungen können insbesondere solche Änderungen sein, die 
a. Studiengangsbezeichnung, 
b. Regelstudienzeit, 
c. Abschlussgrad (Bachelor, Master etc...) oder Abschlussbezeichnung (B.A., M.A., B.Sc. ...), 
d. Konzeption, 
e. Studiengangstyp (grundständig/weiterführend/weiterbildendoder Lehramtstyp,
f. Studienformen (Vollzeit, Teilzeit, dual, berufsbegleitend...),
g. Standort,
h. Leistungspunkte,
i. Qualifikationsziele, 
j. Profil und/oder 
k. Inhalte der Studiengänge betreffen;
l. oder wenn eine Einrichtung von Vertiefungsrichtungen, die zu substantiell unterschiedlichen Kompetenzen bei den Absolvent:innen führen, vorgenommen wird oder
m. wenn ein identisches Curriculum in verschiedenen Vermittlungsformen, an unterschiedlichen Lernorten oder von unterschiedlichen Partnern angeboten wird.
Die Anzeige einer wesentlichen Änderung ist nur dann erforderlich, wenn es sich um eine sehr weitreichende oder grundsätzliche Neuausrichtung des Studiengangs handelt. Solange der Gesamtrahmen hinsichtlich der Qualifikationsziele und der Ressourcen im Großen und Ganzen bestehen bleibt, handelt es sich nicht um eine wesentliche Änderung. Änderungsbedarfe, die eine wesentliche Änderung an bereits akkreditierten Studiengängen nach sich ziehen, zeigen Sie bitte durch die angefügte Mitteilungsvorlage an (Anlage 1). Die Mitteilung erfolgt durch die Studiengangsverantwortliche bzw. den Studiengangsverantwortlichen über das zuständige Studienbüro (das Studiendekanat in cc) an die zuständige Studienbürobetreuung im Referat 31 im Rahmen des regulären Ablaufs bei FSB-Änderungen, d.h. wenn Änderungen an Fachspezifischen Bestimmungen oder Prüfungsordnungen zur rechtlichen Prüfung vor Beschlussfassung im Fakultätsrat an das Referat 31 geschickt werden.
Auf Basis der Anzeige der wesentlichen Änderung wird die bisher ausgesprochene Akkreditierung durch die Akkreditierungskommission auf Aktualität geprüft. Das heißt, die Kommission entscheidet auf Grundlage der dokumentierten Änderung (d.h. der Anzeige), ob diese von der bestehenden Akkreditierung umfasst ist oder ob die angezeigte Änderung für den Erhalt des Akkreditierungsstatus anzupassen ist (z.B. durch Erteilung einer nachträglichen Auflage). Sollte die geplante wesentliche Änderung nicht mehr den aktuellen Akkreditierungsstatus abdecken bzw. darin enthalten sein, kann die Kommission ihre bisherige Akkreditierungsentscheidung widerrufen. 
Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung eines Studiengangs begründen in der Regel keine wesentliche Änderung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Leitung des Teams 311 (team-qm.ref31@uni-hamburg.de), wir beraten Sie gerne.

2. Beispiele für wesentliche Änderungen:
· Die im Studiengang insgesamt vergebenen Leistungspunkte werden geändert.
· Die Studienform (z.B. Vollzeit/berufsbegleitend) wird geändert oder eine Studienform wird (als zusätzliche Variante) neu eingeführt.
· Profilmerkmale (konsekutiv/weiterbildend, forschungs-/anwendungsorientiert) werden geändert.
· Die übergreifenden Qualifikationsziele werden signifikant geändert.
· Grundlegende Änderungen des Curriculums, wie das ersatzlose Streichen von Pflichtmodulen oder die Einführung neuer Vertiefungsrichtungen, insofern dies zu signifikanten Änderungen der übergreifenden Qualifikationsziele führt.
Diese Änderungen stehen nicht in Korrelation zu PO/FSB-Änderungen. In diesen Fällen füllen Sie bitte ebenfalls die folgende Mitteilung aus und übermitteln diese (das Studiendekanat in cc) an die Leitung des Teams 311.

Beispiele, die keine wesentlichen Änderungen sind:
· Modulinhalte werden aktualisiert und an den aktuellen Stand der Wissenschaft angepasst.
· Leistungspunkte werden zwischen Modulen geändert, so dass es zu Workloadverschiebungen in den betroffenen Modulen kommt. Die Gesamtzahl der LP des Studiengangs sowie die LP-Anzahl je Semester verändert sich nicht und die Studierbarkeit des Studienganges ist weiterhin gesichert.
· Prüfungsformate werden so geändert, dass die angestrebten Lernergebnisse besser abgeprüft werden.
· Wahlpflichtmodule werden ergänzt, die unter das bestehende Qualifikationsziel des Studiengangs fallen.


3. Kulanzmöglichkeit hinsichtlich der Überprüfung einer wesentlichen Änderung
Referat 31		Stand 10.03.2026
Ist die Re-Akkreditierung des sich wesentlich ändernden Studiengangs innerhalb der nächsten zwei Jahre geplant, können die jeweils zuständigen Studiengangsleitungen über das zuständige Studiendekanat einen formlosen Antrag auf Verschiebung der Akkreditierungs-Überprüfung bei einer wesentlichen Änderung stellen (Antrag siehe Anlage 2).
1

Vorlage Mitteilung wesentliche Änderung an Referat 31/ Team 311
	Fakultät
	

	Fach
	

	Titel des Studiengangs
	

	Abschluss
	B.A. 
	☐	M.A.
	☐
	
	B.Sc. 
	☐	M.Sc.
	☐
	
	LL.B. 
	☐	LL.M.
	☐
	
	B.Ed. 
	☐	M.Ed.
	☐
	
	Sonstige (weiterbildende Studiengänge):
	☐
	Studiengangs-
verantwortliche/r
	

	Änderungsbedarfe in den entsprechenden Gremien erörtert? (ALSt, Q-Zirkel etc.)
	Ja/Nein 
Stand

	Zu wann soll die Änderung in Kraft treten
	WS
SoSe

	Sonstiges
	

	Erläuterung der geplanten Änderung 

	





	Einschätzung, ob formale und/oder fachlich-inhaltlichen Kriterien gemäß vorausgegangener Akkreditierungsentscheidung weiterhin umfasst sind

	







Bitte fügen Sie folgende Anlagen bei sofern notwendig zur Überprüfung der wesentlichen Änderung:
· Entwurf überarbeitete FSB bzw. PO,
· ggf. Zugangs- und Auswahlsatzung,
· ggf. Ausfüllrechnung,
· Entwurf des geänderten Studienverlaufsplans bei inhaltlichen Studiengangsänderungen inkl. altem Studienverlaufsplan,
· Entwurf geänderter Modulbeschreibungen, falls nicht in FSB enthalten (Modulhandbuch),
· Bestätigung des Studiendekans bzw. der Studiendekanin (aller Dekan*innen bei mehreren beteiligten Fakultäten) über ausreichende sachliche und personelle Ressourcen zur Durchführung des Studiengangs mit den geplanten Änderungen,
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· Absichtserklärungen der Kooperationspartner. 



[bookmark: _Hlk158818337]An die									Briefkopf Studiendekanat
Geschäftsstelle der 
Akkreditierungskommission 
Universität Hamburg
Abteilung 3 – Studium und Lehre
Referat 31 – Qualität und Recht

XX. Monat Jahr

[bookmark: _Hlk158818317][bookmark: _Hlk158367417]Antrag auf Verschiebung der Überprüfung des Akkreditierungsstatus bei wesentlichen Änderungen 
[bookmark: _Hlk158818787]Der Studiengang/ Die Studiengänge XXXX B.Sc. und M.Sc. befindet/befinden sich derzeit in einer inhaltlichen Reform. Diesbezüglich zeigt die Fakultät gemäß Kapitel 4.2 des QM-Handbuches eine wesentliche Änderung an. Die Fakultät bittet die bei wesentlichen Änderungen notwendige Überprüfung über das weitere Bestehen der Akkreditierung im Zuge des für das Wintersemester/Sommersemester XX geplante Re-Akkreditierungsverfahrens durchzuführen.

